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STADT OLFEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 50 "OLFENER HEIDE I" – 1. ÄNDERUNG 

 BETEILIGUNGSVERFAHREN GEM. § 3 (2) BAUGB 

  

 

 

 

Beteiligungsverfahren gem. § 3 (2) BauGB: 

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 19.10. bis einschließlich 18.11.2021 im Rathaus der Stadt Olfen. 

 

Es sind keine Stellungnahmen eingegangen 

 

 

 

 

Erneutes Beteiligungsverfahren gem. § 3 (2) BauGB: 

Die erneute öffentliche Auslegung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 12.05. bis einschließlich 13.06.2022 im Rathaus der Stadt Olfen. 

 

Die eingegangenen Anregungen werden anonymisiert wiedergegeben. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Bürger 

Anwohner 
Springen-

kamp 

E-Mail vom 
07.06.2022 

"(…) 

 

 

 

(Fortsetzung: siehe folgende Seite) 

 

Zu 1: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird kein Höhen-
versatz zwischen den Grundstücken begründet: Die nun er-

folgte Festsetzung des konkreten Unteren Bezugspunktes zur 
Bemessung der maximal zulässigen Gebäudehöhen ist erfor-
derlich, um eine rechtssichere Planung zu erreichen. Auch im 
Ursprungsplan war unterer Bezugspunkt der Gebäudehöhen 
die fertiggestellte Fahrbahn der jeweiligen Erschließungs-
straße. Der Bebauungsplan legt kein bestimmtes Höhenniveau 
der Erschließungsstraße fest. Diese ergibt sich rein aus tech-

nischen Anforderungen der Erschließungsplanung. Im Ergeb-
nis bedeutet dies keine inhaltliche Änderung gegenüber der 
ursprünglichen Planung. Die laut Erschließungsplanung vorge-
sehene Höhe des Rosenwegs (Erschließungsstraße) liegt in 
diesem Bereich auch lediglich rd. 0,5 m über der Höhe des 
Springenkamps. 

Die getroffene Festsetzung zur Höhe der Gebäude verlangt 

auch nicht die Herstellung eines ebenmäßigen Grundstücks 
auf Straßenniveau. 

Die aufgeführten "erheblichen Nachteile" für die Eigentümer 

der Grundstücke Springenkamp können in der vorgetragenen 
Schwere nicht nachvollzogen werden und sind überdies nicht 
abwägungsrelevant: Grundsätzlich kann die Gemeinde - unter 

Berücksichtigung der gesetzlich vorgegebenen Abwägung - 
entscheiden, wann und an welcher Stelle sie ein neues Wohn-
gebiet entwickelt. Die Bewohner der bisherigen Randlagen 
können in diesem Zusammenhang keinen Anspruch auf dau-
erhaft freie Aussicht geltend machen. Auch möglicherweise 
dadurch begründete Wertverluste bestehender Grundstücke 
sind in der Abwägung nicht relevant. 

Die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich einer Verletzung der 

Privatsphäre durch möglicherweise etwas höher gelegene 
Nachbargrundstücke sind nicht nachvollziehbar. Die festge-
setzten überbaubaren Grundstücksflächen sind i.d.R. mehr als 
sechs Meter von den Bestandgrundstücken "Am Springen-
kamp" entfernt. Diese wiederum sind mit ca. 30 m Tiefe groß-
zügig dimensioniert, so dass mit geringem Aufwand nicht ein-

sehbare Gartenbereiche hergestellt werden können, soweit 
das gewünscht ist. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Bürger 

Anwohner 
Springen-
kamp 

E-Mail vom 
07.06.2022 

 

(Fortsetzung der Stellungnahme:) 

 

 

 

 

 
(Fortsetzung der Erläuterungen zur Abwägung:) 

Ungeachtet der Frage, ob und in welchem Umfang die künfti-
gen Bauherren Geländeveränderungen vornehmen, müssen 
diese, wie auch die Anwohner des Springenkamps in jedem 
Fall für eine geregelte Entsorgung der auf ihren Flächen anfal-

lenden Abwässer (auch der Niederschlagswässer) Sorge tra-

gen und Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke verhin-
dern. 

Die in die Planung eingeflossenen Höhen der Erschließungs-
straßen sind Ergebnis der von einem Fachbüro entwickelten 
Erschließungsplanung. Ziel ist dabei u.a., das im Plangebiet 

anfallende Regenwasser dem Regenrückhaltebecken (RRB) 
zuzuführen. Das RRB ist gemäß städtebaulichem Konzept in 
den die Nord-Süd-Achse begleitenden Grünzug eingebettet. 
Die Höhenlage des Beckens ist wegen vorhandener, nachge-
schalteter Vorfluter bzw. Gewässer und gleichzeitig des relativ 
hohen Grundwasserspiegels nicht beliebig. Um das für ein ge-
sichertes Abflussverhalten notwendige Gefälle zu erreichen, 

muss sich das Niveau der in den geplanten Erschließungsstra-
ßen zu verlegenden Leitungen und Kanäle über dem im Be-
reich des RRB gegebenen Zwangspunkt aufbauen. Am davon 
entferntesten Punkt, im Osten des Plangebietes, erreicht das 
Straßenniveau somit seinen höchsten Wert. Die von dem 
Fachbüro erstellte Planung ist auf Grundlage der derzeit aner-
kannten Regeln der Technik erarbeitet worden und bietet in-

haltlich und im Ergebnis keinen Anlass für die in der Stellung-
nahme aufgeführten Bedenken. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1.   

(Fortsetzung der Stellungnahme:) 

 

 

 
(…)" 
 
 

 
(Fortsetzung der Erläuterungen zur Abwägung:) 

 

Wie bereits eingangs dargelegt, werden die zukünftigen Bau-
herren nicht dazu verpflichtet, Ihre Grundstücke vollumfäng-
lich auf Straßenniveau anzuschütten. Die Höhenlage an den 

Grundstücksgrenzen wird durch die Erschließungsplanung 

vorgegeben, um eine konfliktfreie Angleichung der Gelände-
oberflächen von Nachbargrundstücken sicherzustellen. Diese 
sind im Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren ent-
sprechend in den Bauvorlagen aufzunehmen. Der Bebauungs-
plan enthält einen entsprechenden Hinweis. 

2.1 Bürger 

Grund-
stücksei-
gentümer 
im Plange-
biet 

Schreiben 

vom 
07.06.2022 

"(…) 

 
(…)" 

Zu 2.1/2.2: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Bebauungsplan legt kein bestimmtes Höhenniveau der Er-
schließungsstraße fest. Diese ergibt sich rein aus technischen 
Anforderungen der Erschließungsplanung. Im Ergebnis bedeu-
tet dies keine inhaltliche Änderung gegenüber der ursprüngli-
chen Planung. 

Der beschriebene Höhenversatz zwischen Straßen und Grund-

stück schränkt die Bebauubarkeit des Grundstückes nicht 
grundsätzlich ein und kann hinsichtlich der Baukosten von 
Vorteil sein, wenn z.B. ein Keller errichtet werden soll. 
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2.2 Wie oben 

 

Schreiben 
vom 
21.04.2022 

"(…) 

 
(…)" 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3.1 Bürger 

 

Anwohner 

Springen-
kamp 

E-Mail vom 
08.06.2022 

"(…) 
 

 
 

 

Zu 3.1: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Inhaltlich ist diese Stellungnahme deckungsgleich mit dem 

unter der laufenden Nr. 1 aufgeführten Schreiben. Dement-
sprechend wird an dieser Stelle auf die dem Abwägungser-
gebnis zur lfd. Nr. 1 zugrunde liegende Argumentation ver-
wiesen. Diese hat auch für nebenstehende Stellungnahme 
Gültigkeit. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3.1   

(Fortsetzung der Stellungnahme:) 

 

 

 
 
(…)" 

 

 
(Beschlussvorschlag: siehe vorherige Seite) 
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3.2 Einwender 
wie oben 

E-Mail vom 
13.06.2022 

(…) 
 

 
 

(…) 

 
 

Zu 3.2: Die Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. Die 
Ausführung des Straßenunterbaus ist nicht Gegenstand der 

Bauleitplanung.) 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

4. Bürger 

 

Grundstücks-

eigentümer 
im Plangebiet 

 

E-Mail vom 
09.06.2022 

"(…) 
 

 
 

(…)" 
 
 

Zu 4: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die in die Planung eingeflossenen Höhen der Erschließungs-
straßen sind Ergebnis der von einem Fachbüro entwickelten 

Erschließungsplanung. Ziel ist dabei u.a., das im Plangebiet 
anfallende Regenwasser dem Regenrückhaltebecken (RRB) 
zuzuführen. Das RRB ist gemäß städtebaulichem Konzept in 
den die Nord-Süd-Achse begleitenden Grünzug eingebettet. 
Die Höhenlage des Beckens ist wegen vorhandener, nachge-
schalteter Vorfluter bzw. Gewässer nicht beliebig veränderbar. 

Um das für ein gesichertes Abflussverhalten notwendige Ge-

fälle zu erreichen, muss sich das Niveau der in den geplanten 
Erschließungsstraßen zu verlegenden Leitungen und Kanäle 
über dem im Bereich des RRB gegebenen Zwangspunkt auf-
bauen. Am davon entferntesten Punkt, im Osten des Plange-
bietes, erreicht das Straßenniveau somit seinen höchsten 
Wert. Die von dem Fachbüro erstellte Planung ist auf Grund-

lage der derzeit anerkannten Regeln der Technik erarbeitet 
worden. 

Die aufbauend darauf im Bebauungsplan getroffene Festset-
zung zur Höhe der Gebäude ist keine Festsetzung einer be-

stimmten Straßenhöhe und verlangt auch nicht die Herstel-
lung eines ebenmäßigen Grundstücks auf Straßenniveau. 
Auch wenn die Erdgeschossfußbodenhöhe der Gebäude in der 

Regel mindestens auf die Höhe der Erschließungsstraße ange-
hoben wird: es steht den zukünftigen Bauherren frei, Ihre 
Grundstücke im weiteren Verlauf zu modellieren. Höhenunter-
schiede in der zu erwartenden Größenordnung können so 
ohne aufwändige Einbauten gut aufgefangen werden. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

5. Bürger 

 

Anwohner 

Springen-
kamp 

 

E-Mail vom 
10.06.2022 

"(…) 

 
 
(…)" 
 

Zu 5: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird kein Höhenversatz zwi-
schen den Grundstücken begründet: Die nun erfolgte Festsetzung des 

konkreten Unteren Bezugspunktes zur Bemessung der maximal zuläs-
sigen Gebäudehöhen ist erforderlich, um eine rechtssichere Planung zu 
erreichen. Auch im Ursprungsplan war unterer Bezugspunkt der Ge-
bäudehöhen die fertiggestellte Fahrbahn der jeweiligen Erschließungs-
straße. Im Ergebnis bedeutet dies keine inhaltliche Änderung gegen-
über der ursprünglichen Planung. Die im Rahmen der Bebauungs-

planänderung getroffene Festsetzung zur Höhe der Gebäude verlangt 

auch nicht die Herstellung eines ebenmäßigen Grundstücks auf Stra-
ßenniveau. 

Die aufgeführten "erheblichen Nachteile" für die Eigentümer der 
Grundstücke Springenkamp können in der vorgetragenen Schwere 
nicht nachvollzogen werden und sind überdies nicht abwägungsrele-
vant: 

• Grundsätzlich kann die Gemeinde - unter Berücksichtigung der 
gesetzlich vorgegebenen Abwägung - entscheiden, wann und an wel-
cher Stelle sie ein neues Wohngebiet entwickelt. Die Bewohner der 
bisherigen Randlagen können in diesem Zusammenhang keinen An-
spruch auf dauerhaft freie Aussicht geltend machen. Möglicherweise 

dadurch begründete Wertverluste bestehender Grundstücke sind in 
der Abwägung nicht relevant. 
• Die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich einer Verletzung der 
Privatsphäre durch möglicherweise etwas höher gelegene Nachbar-
grundstücke sind nicht nachvollziehbar. Die festgesetzten überbauba-
ren Grundstücksflächen sind i.d.R. mehr als sechs Meter von den Be-

standgrundstücken "Am Springenkamp" entfernt. Diese wiederum sind 
mit ca. 30 m Tiefe großzügig dimensioniert, so dass mit geringem Auf-
wand nicht einsehbare Gartenbereiche hergestellt werden können. 
• Ungeachtet der Frage, ob und in welchem Umfang die zukünf-
tigen Bauherren Geländeveränderungen vornehmen, führt ein Höhen-

unterschied von ca. einem Meter nicht zu Überschwemmungen und 
Verschlammungen der Nachbargrundstücke. Vielmehr sind derartige 

topographische Gegebenheiten in weiten Teilen Deutschlands der Nor-
malfall, ohne dass dies zu den genannten Problemen führt. Die jeweili-
gen Grundstückseigentümer müssen in jedem Fall für eine geregelte 
Entsorgung der auf ihren Flächen anfallenden Abwässer (auch der Nie-
derschlagswässer) Sorge tragen und Beeinträchtigungen der Nachbar-
grundstücke verhindern. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

6. Bürger 

 

Grundstücks-
eigentümer 
im Plangebiet 

 

E-Mail vom 
11.06.2022 

"(…) 

 
 

(…)" 
 
 

Zu 6: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die in die Planung eingeflossenen Höhen der Erschließungs-
straßen sind Ergebnis der von einem Fachbüro entwickelten 
Erschließungsplanung. Ziel ist dabei u.a., das im Plangebiet 
anfallende Regenwasser dem Regenrückhaltebecken (RRB) 

zuzuführen. Das RRB ist gemäß städtebaulichem Konzept in 
den die Nord-Süd-Achse begleitenden Grünzug eingebettet. 

Die Höhenlage des Beckens ist wegen vorhandener, nachge-
schalteter Vorfluter bzw. Gewässer nicht beliebig veränderbar. 
Um das für ein gesichertes Abflussverhalten notwendige Ge-
fälle zu erreichen, muss sich das Niveau der in den geplanten 
Erschließungsstraßen zu verlegenden Leitungen und Kanäle 

über dem im Bereich des RRB gegebenen Zwangspunkt auf-
bauen. Am davon entferntesten Punkt, im Osten des Plange-
bietes, erreicht das Straßenniveau somit seinen höchsten 
Wert. Die von dem Fachbüro erstellte Planung ist auf Grund-
lage der derzeit anerkannten Regeln der Technik erarbeitet 
worden. 

Die aufbauend darauf im Bebauungsplan getroffene Festset-

zung zur Höhe der Gebäude verlangt nicht die Herstellung ei-
nes ebenmäßigen Grundstücks auf Straßenniveau. Es steht 
den zukünftigen Bauherren frei, Ihre Grundstücke so zu mo-
dellieren, dass mögliche Höhenunterschiede aufgefangen wer-
den und keine "Grenzbefestigungen" erforderlich sind. 

 

 



04.08.2022  SEITE 1 VON 4 
STADT OLFEN: BEBAUUNGSPLAN "OLFENER HEIDE I" – 1. ÄNDERUNG - BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4A (3) I.V.M. § 4(2) BAUGB 

 

 

STADT OLFEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 50 "OLFENER HEIDE I" – 1. ÄNDERUNG 

 BETEILIGUNGSVERFAHREN GEM. § 4A (2) I.V.M. § 3 (2) BAUGB 

  

 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 4 (2) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 

vom 14.04.2022 über die Planung informiert und um Stellungnahme bis zum 30.05.2022 gebeten. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Landwirt-
schafts-
kammer 

Nord-
rhein-
Westfalen 

Schreiben 
vom 
26.04.2022 

"(…) 

 

(…)" 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die zu der im Mai 2018 abgegebenen Stellungnahme der 
Landwirtschaftskammer erfolgte Abwägung hat unverän-

dert Gültigkeit: 

"Boden" als nicht vermehrbares Gut ist nur nach sorgfälti-
ger Abwägung anderer Belange und Prüfung möglicher Al-
ternativen wie Innenentwicklung, Umnutzung von Brachen 
etc. in Anspruch zu nehmen. Diese grundsätzlichen Überle-
gungen sind im Vorfeld der Planung erfolgt. 

Die Stadt Olfen stellt eine ausgesprochen hohe Nachfrage 

nach Wohnbaugrundstücken fest. Dem kann - ergänzend 
zur Entwicklung kleinerer innerstädtischer Flächen - nur 
durch Ausweisung eines Neubaugebietes begegnet wer-
den. 

Sofern dies gewünscht ist, wird die Stadt Olfen die Land-
wirte bei der Suche nach neuen Flächen bzw. den diesbe-
züglich notwendigen Umstrukturierungen unterstützen. 

 

(Der Hinweis zur Kompensation betrifft nicht die hier zur 
Diskussion stehende Änderungsplanung und ist damit nicht 
Gegenstand der Abwägung.) 

 

  



04.08.2022  SEITE 3 VON 4 
STADT OLFEN: BEBAUUNGSPLAN "OLFENER HEIDE I" – 1. ÄNDERUNG - BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4A (3) I.V.M. § 4(2) BAUGB 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 

vom 
30.05.2022 

"(…) 

2.1: 

 

2.2: 

 

2.3: 

 

 

 

Zu 2.1, 2.2 und 2.3: Die Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

 

 

  



04.08.2022  SEITE 4 VON 4 
STADT OLFEN: BEBAUUNGSPLAN "OLFENER HEIDE I" – 1. ÄNDERUNG - BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4A (3) I.V.M. § 4(2) BAUGB 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 

vom 
30.05.2022 

"(…) 

2.4: 

 

2.5: 

 

 

Zu 2.4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Für die im Einmündungsbereich entfernten Bäume werden 
Ausgleichspflanzungen vorgenommen. Hierbei ist noch die 

Zuständigkeit zu klären. 
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